
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 2005/12/19 4Ob237/05i
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 19.12.2005

Norm

MG §19 Abs2 Z11

MRG §14 Abs3

Rechtssatz

Die Rechtsprechung zu § 14 MRG ist auch maßgebend, wenn sich ein Sachverhalt vor Inkrafttreten des

Mietrechtsgesetzes verwirklicht hat, da die Rechtslage in den hier wesentlichen Punkten gleich geblieben ist und

gleiche Tatbestände die gleichen Rechtsfolgen nach sich ziehen.
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